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REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL 

 

Il Presidente - Der Präsident – L President 

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122  TRENTO / TRIENT / TRËNT 
 

Tel. 0461 201212   -   Fax 0461 201220       e-mail: presidente@regione.taa.it; presidente@pec.regione.taa.it; 

 

Trient, den 16. August 2021 
 

 

An die  
Regionalratsabgeordneten 
Alex Marini 
Diego Nicolini 
Regionalratsfraktion Movimento 5 Stelle 
 

u. z. K. 

 

Herrn 
Josef Noggler 
Präsident des Regionalrats 
 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 87/XVI 
 
 
In Bezug auf die oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt: 

Die Region hat sich beim Justizministerium dafür eingesetzt, dass im Rahmen des 

nationalen Plans für Aufbau und Resilienz (PNRR) die Einstellung der sogenannten 

„Bediensteten des Amtes für den Prozess auch im Gebiet von Trentino-Südtirol“ 

vorgesehen  wird. Eine diesbezügliche Änderung des Art. 14 des Gesetzesdekrets vom 9. 

Juni 2021, Nr. 80 wurde im Umwandlungsgesetz vorgenommen, das vom Parlament 

genehmigt wurde (Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113). Demzufolge sollen - Bedienstete 

des Amtes für den Prozess auch im Gebiet der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

eingestellt werden. 

Im Allgemeinen wird der Bedarf an Verwaltungspersonals der Justiz durch ein spezielles 

Dreijahresprogramm festgelegt. Derzeit sind Wettbewerbsverfahren zwecks Besetzung der 

freien Stellen im Gange und demnächst wird der öffentliche Wettbewerb für 

Gerichtsassistenten bei den Justizämtern Trient und Rovereto abgeschlossen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

- Maurizio Fugatti - 
[digital signiert] 

 

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie 
des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren 
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 
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